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Der „Anschluss“ Österreichs nach dem Einmarsch
der deutschen Truppen am 12.März 1938 hatte für
die österreichischen Gynäkologen undwenigen Gy-
näkologinnen im Prinzip dieselbe Wirkung wie die
nationalsozialistische „Machtergreifung“ für die
Frauenärzt/innen im „Altreich“ fünf Jahre zuvor.
Wir finden auf der einen Seite die Verfolgung jüdi-
scher und politisch missliebiger Kolleginnen und
Kollegen, auf der anderen Seite die Verstrickung
besonders von Klinikärzten in die nationalsozialis-
tische Bevölkerungs- und Rassenpolitik. Die öster-
reichischen Frauenärzt/innen waren durchaus vor-
bereitet auf das, was auf sie zukam, nicht nur durch
Beobachtung der allgemeinen Politik des Nachbar-
landes, sondern auch berufsbezogen, etwa durch
gegenseitige wissenschaftliche Einladungen und
Arbeitsaufenthalte, als Mitglieder in der Deutschen
Gesellschaft für Gynäkologie2 oder als Leser der
Fachzeitschriften. Im „Archiv für Gynäkologie“
konnten sie nachlesen, wie die Gesellschaft auf
ihrer Versammlung im Oktober 1933 unter dem
damaligen Vorsitzenden Walter Stoeckel (1871–
1961) die politische und „rassische“ Selbstgleich-
schaltung mit den neuen Machthabern vollzog
und wie über „Eingriffe aus eugenischer Indikati-
on“ – im Hinblick auf das ab Januar 1934 in Kraft
tretende „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ (GzVeN) als eines der Hauptthemen auf
die Agenda gesetzt – referiert und diskutiert wur-
de.3 Der katholische Frauenarzt und Sozialhygieni-

ker Albert Niedermeyer war der einzige, der sich
mit einem kritischen Beitrag zur Zwangssterilisati-
on zu Wort meldete.4

Neben dem „Archiv für Gynäkologie“ war es vor
allem das wöchentlich erscheinende „Zentralblatt
für Gynäkologie“, in dem sie die Fachdebatte über
die „gesetzlichen Sterilisierungen“ in Deutschland
verfolgen konnten. Bis zum „Anschluss“ waren
dort 37 Beiträge zu diesem Thema erschienen, auß-
erdem Kongressberichte und Sitzungsprotokolle
regionaler gynäkologischer Gesellschaften sowie
einschlägige Rezensionen aus der nationalen wie
internationalen Fachliteratur.5 Die Forderung nach
eugenischer Sterilisation war in Österreich nicht
unbekannt, wenn sie auch im christlich-sozialen
Ständestaat praktisch nicht durchzusetzen war.
Dochwie in vielen Ländern Europas und der beiden
Amerika hatte sich auch in Österreich ein mehr-
stimmiger Diskurs über Eugenik entfaltet, der sich
grob in eine deutschnational-antiklerikale, eine so-
zialistische und eine katholische Ausprägung ein-
teilen lässt.6 Der Antisemitismus hatte in Öster-
reich eine eigenständige und lange Tradition, auch
als „deutsch-christliche“ Variante. Besonders in
der Medizin spielte er in der Zwischenkriegszeit
eine zunehmende Rolle, wie Michael Hubenstorf
facettenreich untersucht hat.7 Seit Hitler in
Deutschland Reichskanzler geworden war, saßen

1 Dieser Beitrag entstand im Zusammenhang mit dem
vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung, Wien, finanzierten Projekt „Gynäkologie
im Nationalsozialismus. Die Universitätsfrauenklinik
Graz 1938–1945“ am Institut für Sozialmedizin und
Epidemiologie der Medizinischen Universität Graz.

2 Die Berufsorganisation vereinte bis 1945 deutsch-
sprachige Frauenärzt/innen Mitteleuropas, in der
überwiegenden Mehrheit männlichen Geschlechts,
ab 1933 unter Ausschluss der deutschen Juden.

3 Die österreichischenMitglieder konnten am Kongress
nicht teilnehmen, denn Österreichern war zu dieser
Zeit im Zuge des außenpolitischen Kleinkriegs zwi-
schen beiden Staaten die Ausreise nach Deutschland
von ihrer Regierung verboten.

4 Niedermeyer: Wahn (1956), S. 277 f. Niedermeyer
übernahm 1935 die 1934 vom Ständestaat geschlos-
sene Eheberatungsstelle des „Roten Wien“ und setzte
sie bis zu ihrer erneuten Schließung unter christlich-
eugenischen Vorzeichen fort. Vgl. Löscher, Vernunft
(2005), S. 219–240.

5 Zimmermann: Zwangssterilisationen (1997).
6 Vgl. Baader: Eugenik (2007).
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die österreichischen Nationalsozialisten gewisser-
maßen in den Startlöchern – und sie wurden im-
mer mehr.

Dieser Beitrag gibt zunächst einen Überblick
über die nach dem „Anschluss“ verhängten Entlas-
sungen und die personellen Kontinuitäten im Fach
Gynäkologie und Geburtshilfe in den Universitäten
und den Landesfrauenkliniken/Hebammenlehran-
stalten, soweit dies bisher erforscht ist. Zweitens
wird das Ausmaß der Zwangssterilisationen und
forcierten Abtreibungen an „Ostarbeiterinnen“ in
Österreich vorgestellt. Drittens und in der Hauptsa-
che geht es um ein Thema, das – soweit es die Gy-
näkologie betrifft – bisher vor allem mit der Person
von Carl Clauberg und den Konzentrationslagern
Auschwitz und Ravensbrück verbunden wird: me-
dizinische Experimente an Opfern des Nationalso-
zialismus.

Personelle Wechsel und
Kontinuitäten in Universitäts-
und Landesfrauenkliniken

Zu den frühestenMaßnahmen der neuenMachtha-
ber gehörte die rassisch und politisch begründete
Entfernung von Professoren und Dozenten aus Leh-
re und Klinik – d.h. ihre Vertreibung von denmedi-
zinischen Fakultäten und aus den Universitäts-
Frauenkliniken (UFK), deren es 1938 vier in Öster-
reich gab:Wien I und II, Graz und Innsbruck. An der
Wiener Medizinischen Fakultät, einer der größten
im deutschsprachigen Raum, waren weit über die
Hälfte aller Universitätslehrer betroffen, nämlich
170 von 309. Im Fach Geburtshilfe und Gynäkologie
waren es elf von neunzehn.8 Entlassen wurde der
Vorstand der I. Wiener Universitäts-Frauenklinik
Heinrich Kahr (1888–1947; Abbildung 8.1). Zehn
weiteren Professoren und Dozenten – darunter be-
rühmte Endokrinologen wie Ludwig Adler (1876–
1958),9 Bernhard Aschner (1883–1960) und Oskar
Frankl (1873–1938) – wurde die Lehrbefugnis ent-
zogen. Außerdem wurden sie ihrer Stellen als Uni-
versitätsassistent oder als Leiter der Frauenabtei-

lungen in den großen Krankenhäusern Wiens ent-
hoben. Vier der Vertriebenen standen im 50. bis
60. Lebensjahr, fünf im 60. Lebensjahr und darüber.
Die jüngsten waren 44 und 46 Jahre alt.10 Acht von
ihnen gelang es zu emigrieren. Emanuel Klaften
(1892–1971) konnte erst 1939 nach der Haft im
Konzentrationslager Dachau entkommen. Wilhelm
Latzko (1863–1945), langjähriger Vorstand des
Bettina-Pavillons, der gynäkologischen Abteilung
im Kaiserin-Elisabeth-Spital, zuletzt bis zu seiner
Pensionierung 1936 ärztlicher Direktor des Spitals,
verließ das Land mit 75 Jahren.11 Der 65-jährige
Oskar Frankl wählte den Suizid.

An der Universität in Graz kam es zur Entlassung
von 21 Lehrkräften der medizinischen Fakultät.
Vertrieben wurden zehn von 32 Professoren, zwei
Privatdozenten, vier Assistenten, ein Lektor und
vier „sonstige“.12 Im Fach Gynäkologie und Ge-

Abb. 8.1 Heinrich Kahr (1888–1947),
Klinikvorstand der I. Wiener UFK, 1938
entlassen (Quelle: Bildarchiv der
Medizinischen Universität Wien).

7 Hubenstorf: Wahrheit (1995); ders.: Medizin (1995);
ders.: Kontinuität (2004); ders.: Urologie (2011).

8 Hubenstorf: Medizinische Fakultät (1989), S. 240. Ta-
belle 1: Entlassungen und Personalentwicklung an
der Medizinischen Fakultät der Universität Wien
1938–1945. Zur Wiener Medizin im Nationalsozialis-
mus vgl. grundlegend die Arbeiten von Hubenstorf.

9 Frobenius: Hitschmann und Adler (1990), S. 84 f.

10 Biografische Angaben zu Bernhard Aschner, Robert
Joachimovitz, Heinrich Kahr, Hans Heidler, Ludwig
Adler, Isidor Fischer, Josef Novak, Josef Schiffmann,
Oskar Frankl, Emanuel Klaften und Robert Köhler
vgl. Bauer-Merinsky: Auswirkungen (1980); Vertrie-
ben 1938 (online); Gedenkbuch (online).

11 Latzko war Präsident des Medical Circle in New York,
einer Emigrantengründung, die sich als Fortführung
der Gesellschaft der Ärzte in Wien verstand, Hubens-
torf: Medizin (1995), S. 16; Tragl: Krankenanstalten
(2007), S. 230,418; Kreienberg; Ludwig: 125 Jahre
(2011), S. 182,394 f., 397.

12 Lichtenegger: Vorgeschichte (2004), S. 66.
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burtshilfe betraf es in der Gruppe der Professoren
und Privatdozenten zwei von fünf. Schon im Mai
verlor der a.o. tit. Prof. Alfons Mahnert (1892–
1962), ein politisch weit rechts stehender Deutsch-
nationaler, die Lehrbefugnis. Sein hauptsächliches
„Vergehen“ bestand darin, dass seine erste verstor-
bene und seine zweite Ehefrau (von der er bereits
seit 1932 geschieden war) nach der Klassifizierung
des „Blutschutzgesetzes“ „jüdische Mischlinge ers-
ten und zweiten Grades“ gewesen waren.13 Zum
1. September 1938 wurde der christlich-soziale Kli-
nikvorstand Hans Zacherl (1889–1968, Abbildung
8.2) aus politischen Gründen in den Ruhestand
versetzt.14 Er war erst im November 1935 auf die
Grazer Lehrkanzel berufen worden und kam aus
Innsbruck, wo er neben seinem Hauptberuf als
Lehrstuhlinhaber und Vorstand der Universitäts-
frauenklinik Dienststellenleiter der Vaterländi-
schen Front (VF) an der Universität gewesen ist.15

Keinen Wechsel der Vorstände gab es 1938 in
der II. Wiener UFK mit Wilhelm Weibel (1876–
1945) und in Innsbruck. Weibel ging 1942 in den
Ruhestand. Die Innsbrucker UFK leitete seit 1936
Isidor Alfred Amreich (1885–1972), der bereits
1934 in die NSDAP eingetreten und somit illegales
Mitglied der NSDAP gewesen ist. 1938 wurde er
außerdem Angehöriger der SS.16 Auch an den Lan-
desfrauenkliniken und Hebammenlehranstalten in
Salzburg, Klagenfurt und Linz ging es 1938 ohne
Wechsel ab. Oskar Nebesky (1873–1968), der die
Salzburger Landesfrauenklinik und Hebammen-
schule seit 1924 leitete, schied 1939 aus Alters-
gründen aus. In Klagenfurt überdauerte Viktor
Hiess (1886–1960) mit seiner Amtszeit von 1923
bis 1953 die erste Republik, den Austrofaschismus
und das „Dritte Reich“. Franz Ertl (1879–1941)
stand der Landesfrauenklinik und Hebammenlehr-
anstalt in Linz von 1923 bis 1941 vor. Über die poli-
tischen Orientierungen von Weibel, Nebesky, Hiess
und Ertl ist bisher wenig oder nichts bekannt.

Jenseits der Verfolgung traf der politische „Um-
bruch“ auf Professoren, Dozenten, Assistenten und
Hilfsärzte, die sich als illegale Nationalsozialisten
in vielen Fällen bereits seit Jahren für den „An-
schluss“ eingesetzt hatten. (Die NSDAP war im Juni
1933 nach blutigen Attentaten in Österreich verbo-
ten worden.) Hier einige Streiflichter aus Graz.17

Überliefert ist eine Aussage des Sekundararztes Dr.
Mooslechner aus dem Jahr 1936, die er zu Prof. Za-
cherl im Kreißsaal getan habe, dass 99% aller Ärzte
an der Klinik Nazis seien.18 Das stimmt zwar nume-
risch nicht, doch der Tendenz nach, und dazu passt
eine Erklärung von Dozent Erich Engelhart (1904–
1962), er habe sich „mit anderen Assistenten an der
Klinik […] bemüht, dass freigewordene Stellen an
der Frauenklinik in Graz durch nationalsozialisti-
sche Ärzte besetzt worden sind“.19

Die späteren Assistenten Walter Pöschl (1913–
1996), Karl Tritthart (1905–1974) und Erich Stadler
(1911–1980) waren während ihrer Studentenzeit

Abb. 8.2 Hans Zacherl (1889–1968),
Klinikvorstand der Grazer UFK, 1938 in
den Ruhestand versetzt (Quelle: Bildarchiv
der Medizinischen Universität Wien).

13 Scheiblechner: Kurzbiographien (2002), S. 160 f.;
Lichtenegger: Vorgeschichte (2004), S. 65.

14 Scheiblechner: Kurzbiographien (2002), S. 279.
15 Die VF, eine Gründung des austrofaschistischen

christlich-sozialen Ständestaates, suchte in „berufs-
ständischen Organisationsabteilungen“ alle Beschäf-
tigten zu erfassen, darunter in den „Dienststellenor-
ganisationen“, die am weitesten ausgebaut waren,
alle öffentlichen Bediensteten durch nahegelegte
(Zwangs-)Mitgliedschaft. Vgl. Kriechbaumer: Öster-
reich (2005), S. 47.

16 Czech: Zwangsarbeit (2004), S. 276.
17 Die anderen österreichischen Frauenkliniken sind in

dieser Hinsicht noch kaum erforscht.
18 BA (ehem. BDC) OPG Häusler, Herbert. Ludwig Moos-

lechner war Mitglied der Studentenverbindung Caro-
lina im CV (Cartellverband Katholischer Studenten-
verbindungen). 1938 aus dem LKH entlassen und
seitdem als Arzt in Schwanberg (Weststeiermark)
niedergelassen, wurde er im April 1945 zusammen
mit 16 Männern und Frauen der Widerstandsgruppe
Schwanberg ermordet. Wachs: Kampfgruppe (1968),
S. 39 f.

19 Scheiblechner: Kurzbiographien (2002), S. 38.
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illegale nationalsozialistische Aktivisten; am Lan-
deskrankenhaus (LKH), in das die Grazer Universi-
tätskliniken integriert waren, hatte eine illegale
NS-Ärztegruppe existiert, in der mindestens vier
Assistenten der Frauenklinik Mitglied gewesen
sind. Über die „Zeit des Umschwunges“ schrieb
Assistent Herbert Häusler (1905–1986) in einem
Fragebogen, er sei „immer, wenn es der klinische
Dienst erlaubte, mit den anderen Ärzten des Spitals
bei Aufmärschen und Fackelzügen“20 gewesen.
Hierbei handelte es sich um fast tägliche Massen-
demonstrationen der Nationalsozialisten und ihrer
Anhänger/innen, denen die austrofaschistische Re-
gierung kaum mehr Herr wurde.21

Diese Grazer Skizze möge abgerundet werden
durch ein Bekenntnis des Privatdozenten für Ge-
burtshilfe und Gynäkologie Walter Schauenstein
(1870–1943), das er als Präsident der Steiermärki-
schen Ärztekammer im August 1938 abgab. Er
schloss die letzte Sitzung vor ihrer Auflösung mit
den Worten, dass „dieser Kammer vom ersten bis
zum letzten Tag seiner Geschäftsführung nur Na-
tionalsozialisten angehörten“.22 Das war von 1932
bis 1938. Es folgte die von den steirischen Ärzte-
funktionären freudig begrüßte „Eingliederung“ in
die Reichsärztekammer.

Gynäkologie und die national-
sozialistische Bevölkerungs- und
Rassenpolitik: Zwangssterilisatio-
nen und forcierte Abtreibungen

Anders als bei den „Nürnberger Rassengesetzen“,
die bereits wenige Wochen nach dem „Anschluss“
im Mai 1938 in der „Ostmark“ eingeführt worden
waren und die gesetzliche Basis für die zunehmen-
de Entrechtung der österreichischen Juden bilde-
ten, verzögerte sich die Übernahme des „Gesetzes
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN)
in Österreich um mehr als eineinhalb Jahre. Zwar
sollten die Landeshauptmannschaften schon Ende
1938 die Namen von Ärzten nach Wien melden,
die „sowohl in fachlicher als auch in weltanschauli-
cher Hinsicht die Gewähr für eine den Intentionen
des Gesetzes völlig entsprechende Eignung“23 als
Operateure boten. Doch scheiterte die schnelle
Rechtsangleichung an einem bereits lange schwe-

lenden Streit zwischen Staat und Partei im „Alt-
reich“, der in der Forderung der Parteiführung
nach einer Änderung des Sterilisationsgesetzes gip-
felte, ohne die das GzVeN in der „Ostmark“ nicht
eingeführt bzw. die Verfahren nicht begonnenwer-
den sollten.24 Langwierige Verhandlungen führten
erst im Spätjahr 1939 zu einer Einigung. Das GzVeN
wurde schließlich zusammen mit dem „Ehege-
sundheitsgesetz“ im November 1939 eingeführt
und trat mit Jahresbeginn 1940 – wegen des Krie-
ges nur mehr eingeschränkt auf „fortpflanzungsge-
fährliche Fälle“– in Kraft.25

Auch Bestimmungen über Schwangerschaftsab-
brüche aus eugenischen und gesundheitlichen
Gründenwaren im GzVeN geregelt. Im Unterschied
zum „Altreich“ war in Österreich die Partei an den
Sterilisationsverfahren zu beteiligen. Jeder von den
Amtsärzten vorbereitete Antrag auf Zwangssterili-
sation musste vor Abgabe an das Erbgesundheits-
gericht vom Gauleiter genehmigt werden. In
Deutschland war das nur der Fall, wenn Parteige-
nossen betroffen waren. Unbekannt ist, ob und
wie viele Sterilisationen in Österreich auf diese Art
unterbunden wurden.

Die Entscheidung über die Zwangssterilisation
war ein arbeitsteiliger Prozess. Der Beschluss zur
Sterilisation aufgrund einer der im GzVeN be-
stimmten Diagnosen war Sache der „Erbgesund-
heitsrichter“,26 die Durchführung der „Unfrucht-
barmachung“ Aufgabe der namentlich dazu er-
mächtigten Operateure (oder Röntgenärzte).
Zweifel oder Kritik an der „erbbiologischen“ Diag-
nose standen den Gynäkologen nicht zu, wohl aber
die Überprüfung der Fruchtbarkeit27 und die eigen-
ständige Entscheidung über die Operationsfähig-
keit der Patientin vor dem chirurgischen Eingriff.
Allein das Faktum, die Sterilisation gegen den Wil-
len der Frau durchzuführen, wäre eine medizinisch

20 BA (ehem. BDC) PK Häusler, Herbert 16.1.05.
21 Staudinger: Entwicklung (1988).
22 Egglmaier: Ärztekammer (1993), S. 59.
23 StLA LReg 200 E 1/1941.

24 Zu den Auseinandersetzungen vgl. Bock: Zwangsste-
rilisation (1986), S. 339–351.

25 Vgl. Spring: Krieg (2009), S. 70–73. Das Ehegesund-
heitsgesetz bestimmte eugenische und gesundheitli-
che Eheverbote, vgl. Czarnowski: Eheeignung (2007).

26 Zur nationalsozialistischen Erbgesundheitsgerichts-
barkeit allgemein und den Diagnosen des GzVeN vgl.
den Beitrag von Ley in diesem Band sowie für die
„Ostmark“ Spring: Krieg (2009); Goldberger: NS‑Ge-
sundheitspolitik (2004), S. 145–170; Poier: Umset-
zung (2004), S. 202–214.

27 Gynäkologen wurden in einigen Fällen bereits vom
Gericht als Gutachter zur Beurteilung der „Fortpflan-
zungsgefährlichkeit“ herangezogen. Eine diagnosti-
zierte Infertilität konnte den Zwangseingriff verhin-
dern, vgl. Spring: Krieg (2009), S. 201,207 f.
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begründete Kontraindikation gewesen. (Und in der
Tat ist ein nicht geringer Teil der relativ hohen Zahl
der Todesfälle bei den Frauen darauf zurückzufüh-
ren.) Die Probleme des Umgangs mit widerspensti-
gen Patientinnen und Gefahren etwa eines „Narko-
seüberfalls“ wurden anfangs auf Gynäkologenver-
sammlungen debattiert, aber praktisch in der
Regel zugunsten des Staates und gegen die Patien-
tinnen gelöst. Dies geschah unter Aufbietung der
„ärztlichen Autorität“, und wenn das nichts nützte,
durch Überrumpelung, Täuschung und Gewalt.28

Die Zahl der Todesfälle sollte hingegen dadurch re-
duziert werden, dass bei Inoperabilität für Frauen
über 38 Jahren die Zwangssterilisation durch Rönt-
genstrahlen vorgesehen war; in jüngeren Jahren
war hierzu die Einwilligung der Betroffenen einzu-
holen. De facto stellte die „Röntgensterilisation“
eine Kastration dar mit eingreifenden physischen
und psychischen Folgen. In der Grazer UFK wurde
eine 22-jährige gehörlose Frau dieser Prozedur un-
terzogen. Dass sie ihre Einwilligung gegeben hat, ist
wenig wahrscheinlich. Die meisten Sterilisationen
waren chirurgische Eingriffe.

In österreichischen Spitälern wurden zwischen
1940 und 1945 – so die Schätzungen – etwa 6000
Zwangssterilisationen nach dem GzVeN an Män-
nern und Frauen durchgeführt. Die Überlieferun-
gen sind unvollständig oder noch nicht untersucht.
Bisher ist Folgendes bekannt:29 In den noch vor-
handenen Akten des Wiener Erbgesundheitsge-
richts und des Erbgesundheitsobergerichts Wien
sind 1203 Beschlüsse zur Zwangssterilisation nach-
weisbar; davon fanden 62 Eingriffe in der I. Wiener
UFK bis März 1942 statt. Wie viele Patientinnen in
der I. UFK bis Kriegsende und wie viele in der II.
Wiener UFK insgesamt zwangssterilisiert wurden,
ist noch nicht bekannt. Auch Ärzte weitererWiener
Krankenhäuser waren ermächtigte Operateure.30

In den Standesprotokollen für die UFK Graz
konnte die Autorin dieses Beitrags 114 Zwangsste-
rilisationen identifizieren; mindestens acht davon
waren mit einem Schwangerschaftsabbruch ver-
bunden. Zwischen 1940 und 1942 wurden in Tirol
und Vorarlberg 112 Frauen und 126 Männer
zwangssterilisiert, sechs Eingriffe sind für die UFK

Innsbruck belegt. Von den geschätzten 400 Sterili-
sationen insgesamt in Tirol und Vorarlberg sollen
die meisten in Innsbruck und Bregenz stattgefun-
den haben. Für das Salzburger Landeskrankenhaus
ist die Zahl von 30 Eingriffen anMännern und Frau-
en bekannt. Die Zahlen für Kärnten sind unbe-
kannt. Im Reichsgau Oberdonau (Oberösterreich)
wird eine Gesamtzahl von etwa 1000 Eingriffen an
Männern und Frauen angenommen. Orte der
Durchführung waren hier ebenso wie im Reichsgau
Niederdonau (Niederösterreich) und in der Steier-
mark nicht nur die Landesfrauen- bzw. die Univer-
sitätsfrauenklinik(en), sondern auch fast jedes klei-
nere und mittlere Landeskrankenhaus. In den klei-
neren Spitälern operierten – wie in Deutschland –

zumeist Chirurgen und nicht Gynäkologen.
In den letzten beiden Kriegsjahren überwogen

die Abtreibungen an Zwangsarbeiterinnen die Zahl
der Zwangssterilisationen bei weitem. Kurz nach
Erlass der „Verordnung zum Schutz von Ehe, Fami-
lie und Mutterschaft“ im März 1943, welche u.a.
die Todesstrafe für Lohn- oder mehrfache Abtrei-
bung ohne Gegenleistung an „deutschen“ Frauen
einführte und in nachgeordneten Erlassen den
Schwangerschaftsabbruch an nichtdeutschen
Frauen von der Bestrafung ausnahm, organisierte
„Reichsgesundheitsführer“ Dr. Leonardo Conti
(1900–1945) im Einvernehmen mit Himmler als
„Reichskommissar für die Festigung deutschen
Volkstums“ Abtreibungen an „Ostarbeiterinnen“ in
großem Maßstab. Zuständig für die Genehmigung
wurden die „Gutachterstellen für Schwanger-
schaftsunterbrechung aus gesundheitlichen Grün-
den“ der Reichsärztekammer, die auch im Falle me-
dizinisch indizierter Eingriffe an „deutschen“ Frau-
en tätig wurden. Doch urteilten sie bei Letzteren
höchst restriktiv, so können wir im Fall der „Ostar-
beiterinnen und Polinnen“ von Massenabtreibun-
gen sprechen.31

Die meisten dieser „rassisch indizierten“
Schwangerschaftsabbrüche wurden in Lagern von
großen Firmen und in den Durchgangslagern der
Arbeitsämter vollzogen, ihre Zahl wird sich wohl
nicht mehr erheben lassen. Doch fanden diese Ein-
griffe auch in städtischen Spitälern, kleinen und
größeren „Gaukrankenhäusern“ und – soweit bis
jetzt bekannt – in mindestens einer Landesfrauen-
klinik und in einer Universitätsfrauenklinik statt.32

In Überlieferungen aus der Grazer UFK habe ich

28 Vgl. Czarnowski: Volkswachstum (2008), S. 145–149.
29 Zu den Krankenanstalten, Operateuren und zur

Strahlenbehandlung ermächtigten Ärzten in einzel-
nen „Ostmark-Gauen“ vgl. Spring: Krieg (2009),
S. 240–247; Goldberger: NS‑Gesundheitspolitik
(2004), S. 111–114; Poier: Umsetzung (2004),
S. 214–220; Lechner: Unglück (2002), S. 244 f.

30 Vgl. Spring: Krieg (2009), S. 236–247.

31 Czarnowski: Material (2004), S. 240.
32 Für die bayerischen UFK vgl. Frobenius, Ehrenmitglie-

der in diesem Band.
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508 Schwangerschaftsabbrüche an Frauen und
Mädchen aus Osteuropa identifizieren können (Ab-
bildung 8.3). In der „Ausländerbaracke“ des Ottak-
ringer Krankenhauses (Wilhelminen-Spital) in
Wien wurden 670 Abtreibungen an Ausländerin-
nen durchgeführt, wie Herwig Czech dargelegt
hat.33 Was in den beiden Wiener Frauenkliniken
diesbezüglich geschah, ist noch nicht bekannt. Für
die Landesfrauenklinik in Linz stellte Gabriella
Hauch über 900 eindeutige Abtreibungen anhand
der Auswertung von Krankengeschichten fest.34

Ob auch in den Landesfrauenkliniken in Salzburg
und in Klagenfurt Schwangerschaftsabbrüche an
„Ostarbeiterinnen“ verübt wurden, ist noch nicht
erforscht. Für Niederösterreich lässt sich mangels
Überlieferung diese Frage wohl nicht mehr beant-
worten.

Eine besondere Beachtung verdient die UFK in
Innsbruck. Hier weigerte sich der Vorstand Sieg-
fried Tapfer (1900–1981), Abtreibungen aus „rassi-
scher Indikation“ an gesunden jungen Frauen vor-
zunehmen. Wie die Direktoren der UFK München I
(Heinrich Eymer) und Tübingen (August Mayer)
folgte auch Tapfer beim Schwangerschaftsabbruch
an „Ostarbeiterinnen“ nicht der nationalsozialisti-
schen Volkstumspolitik, sondern der traditionellen
ärztlichen Ethik der universitären Gynäkologie.
Diese erkannte nur „reinwissenschaftliche“ Indika-
tionen für den Schwangerschaftsabbruch an – die
eugenische eingeschlossen.

Die UFK Graz: medizinische
Verbrechen in einer ganz
normalen Klinik

Als eine der schwerwiegendsten Folgen des „An-
schlusses“ für die Gynäkologie in Österreich und
vor allem für ihre Patientinnen muss die nach län-
gerer Vakanz erfolgte politische Neubesetzung der
Grazer Lehrkanzel durch den Frankfurter Oberarzt
Professor Karl Ehrhardt (1895–1993) angesehen
werden. Ehrhardt, NSDAP- und SS‑Mitglied seit
1933, hatte sich 1931 habilitiert und war in der
„scientific community“ vor allem als Hormonspe-
zialist bekannt. Ein zweiter Forschungsschwer-
punkt war die „Fetographie“. Im April 1939 wurde
Ehrhardt durch Einfluss der SS von der Universi-

tätsfrauenklinik Frankfurt am Main nach Graz be-
rufen. Mit Ehrhardt traf ein Vertreter der operativ
konservativen, in der Krebsbehandlung vorrangig
auf die Strahlentherapie setzenden Erlanger-Frank-
furter gynäkologischen Schule von Ludwig Seitz
(1872–1961)35 auf Oberärzte und Assistenten, die
in der Tradition und Ausbildung der operativ akti-
ven Wiener Schule Ernst Wertheims (1864–1919)
und Friedrich Schautas (1864–1920) standen.36 Sie
waren ihm als Operateure überlegen, nicht nur bei
Krebsoperationen, sondern auch in der Geburtshil-
fe, etwa in der Anwendung der Zange.

Binnen kurzem kam es zwischen den österrei-
chischen Assistenten (von denen drei wie Ehrhardt
der SS angehörten) und ihrem neuen reichsdeut-
schen Chef zu erheblichen fachlichen und persön-
lichen Konflikten. Sie führten zunächst zu einer fa-

Abb. 8.3 Ambulanzbuch UFK Graz 1944, Aufnahme
zur Interruptio der schwangeren Natalja N (Quelle:
Steiermärkisches Landesarchiv, Frauenklinik [Gebär-
haus] K. 118 [1944]).

33 Czech: Zwangsarbeit (2004).
34 Hauch: Ostarbeiterinnen (2001); Hauch: Zwangsar-

beiterinnen (2001).

35 Der Frankfurter Klinikchef Ludwig Seitz hatte bis
1921 die UFK Erlangen geleitet. Vgl. Kleinert: Radi-
um-Jubel (1988); Frobenius: Röntgenstrahlen (2003);
Frobenius, Strahlentherapie in diesem Band.

36 Emil Knauer (1867–1935), über 30 Jahre lang Vor-
stand der Grazer UFK vor Zacherl, war ein Schüler
Schautas gewesen. Vgl. Artner; Schaller: Radikalope-
ration (1968); Köhler: 100 Jahre (1999).
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kultätsinternen, schließlich Anfang des Jahres 1942
zu einer externen Untersuchung durch drei von der
Wissenschaftsabteilung des Berliner Reichsminis-
teriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung (REM) nach Graz gesandte Ordinarien, die
Ehrhardts diagnostische und operative Fähigkeiten
überprüfen sowie ein Gutachten darüber abgeben
sollten, ob er als Klinikchef weiterhin tragbar wäre.
Unter anderem ging es dabei um die Klärung von
sieben Todesfällen. Beide Untersuchungen gingen
mit massiver Unterstützung der Fakultät positiv
für Ehrhardt aus, während die Assistenten gemaß-
regelt wurden. Diese Vorfälle, verstärkt durch die
Einberufung fast aller Assistenten zum Kriegs-
dienst, zogen eine fast vollständige Auswechslung
des wissenschaftlichen Personals nach sich. Außer-
demmündeten sie in spezifischemedizinische Ver-
brechen. Ehrhardt missbrauchte eine unbekannte
Anzahl von zum Schwangerschaftsabbruch einge-
wiesenen jungen, gesunden Frauen aus der Ukrai-
ne, Russland und Polen, indem er an ihnen be-
stimmte Techniken des vaginalen Operierens bei
Kollumkarzinom (aus)übte: den Schuchardtschnitt,
das Anlegen einer Zervixmanschette, die Präparati-
on eines oder beider Harnleiter. Zwei Zwangsarbei-
terinnen starben an Verblutungenwegen nicht ent-
deckter Gebärmutterzerreißungen nach Einlage ei-
nes Metranoikters in die Zervix.

„Ostarbeiterinnen“ und ihre ungeborenen Kin-
der wurden in der Grazer UFK nicht nur Opfer poli-
tisch forcierter Schwangerschaftsabbrüche und
verbrecherischer chirurgischer Eingriffe, sondern
darüber hinaus Objekte klinischer Forschung in ei-
nem Ausmaß, wie es bisher für noch keine andere
Universitätsfrauenklinik im „großdeutschen Reich“
bekannt geworden ist. Hinsichtlich der Vielgestal-
tigkeit seiner Forschungen (fetographische, phar-
makologische, endokrinologische) und ihrer Ge-
fährlichkeit für die betroffenen Patientinnen muss
an erster Stelle der Klinikvorstand als Täter be-
nannt werden. Auch der Oberarzt Franz Hoff
(1909–1986) bediente sich der unfreiwilligen Pa-
tientinnen für seine Forschungsinteressen. Er
nahm an fast jeder schwangeren Zwangsarbeiterin,
die er operierte (das waren etwa 200), physiologi-
sche Experimente zur Motilität des Uterus vor.
Doch seine Versuche waren, gemessen an denen
von Ehrhardt, weit weniger eingreifend und sollen
hier nicht näher dargestellt werden.37 Im Folgen-

den wird es um die Experimente des Klinikchefs
gehen, die er im Rahmen seines Forschungsgebiets
„Fetographie“ durchführte.

Die Fetographie ist eine historisch noch kaum
untersuchte Phase bzw. Technik in der Geschichte
der Sichtbarmachung des Ungeborenen zwischen
den ersten anatomischen Darstellungen Samuel
Thomas Soemmerrings (1755–1830) aus dem Jahr
179938 und der Erfindung der Ultraschalluntersu-
chung der schwangeren Gebärmutter. Die Entste-
hung und Entwicklung der Fetographie hängt eng
mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen zusam-
men und deren diagnostischen Verheißungen in
der Medizin. Das Röntgenverfahren wurde bald
auch zur Durchdringung der Gebärmutter auspro-
biert. Doch abgesehen von den Gefahren, die be-
reits 1907 erstmalig thematisiert wurden,39 erwies
sich das Röntgen schwangerer Frauen (außer in der
Geburtsmedizin) als nicht sehr ergiebig. Ein Rönt-
genbild des Fötus war erst nach Entwicklung der
kindlichen Skelettanlage zu sehen und ergab außer
ersten Knochengewebsstrukturen wenig „Sichtba-
res“. Das änderte sich mit der Erfindung von Rönt-
genkontrastmitteln, die z.B. die Körperkonturen
des Fötus sichtbar machten. Weltweit experimen-
tierten Forscher und Forschergruppen an verschie-
denen Tierarten und schwangeren Frauen imWett-
lauf um geeignete Kontraststoffe.

Auch Ehrhardts Versuche müssen in diesen
Wettlauf eingeordnet werden und wurden von der
fachübergreifenden radiologischen Debatte inspi-
riert, wie sie etwa in der Zeitschrift „Fortschritte
auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen“ geführt wur-
de (in der auch er publizierte). Was Ehrhardt an
dieser Methode interessierte, war nicht so sehr
ihre Erprobung als diagnostisches Hilfsmittel. Er
wollte vor allem „die Geheimnisse des intrauterin-
en Lebens“ ergründen und nahm für sich in An-
spruch, als Erster röntgenologisch bewiesen zu ha-
ben, dass der Fötus imMutterleib trinkt und atmet.
Um dies experimentell nachzuweisen, verzögerte
er bei Patientinnen, die wegen eines Abbruchs ih-
rer Schwangerschaft in der Klinik waren, den Zeit-
punkt der Abtreibung ummehrere Tage und unter-
zog sie zunächst einmal einer Amnionpunktion.
Mit einer Spritze entnahm er eine bestimmteMen-
ge Fruchtwasser durch die Bauchdecke und inji-
zierte auf demselben Weg die gleiche Menge des
Röntgenkontrastmittels Thorotrast oder Umbra-
thor in die Gebärmutter. Im Verlauf der folgenden

37 Zu endokrinologischen Versuchen Ehrhardts und zu
den Versuchen Hoffs vgl. Czarnowski: Material
(2004), S. 259–273.

38 Soemmerring (1799): Icones.
39 Vgl. Frobenius, Strahlentherapie in diesem Band.
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Stunden und Tage (bis zu drei Tagen und mehr)
kontrollierte er durch fortgesetzte Röntgenaufnah-
men, ob bzw. wie weit der „Magen-Darm-Kanal“
und die Lungen der Leibesfrucht sich verschatteten,
und zog daraus seine Schlussfolgerungen. Dann
entfernte er den Fötus aus dem mütterlichen Leib.
Hierzu wählte er häufig für die Patientinnen ein-
greifendere operative Methoden als nötig, die es
ihm erlaubten, den Fötus möglichst unverletzt in
seinen Eihüllen zu „gewinnen“. So konnte er ihn
noch lebend auch außerhalb der Gebärmutter rönt-
gen, seine „agonalen Bewegungen und Reflexe“
„beobachten“ oder die Art seiner Atemzüge „bis
zum völligen Erlöschen“ „studieren“.

Der Schwangerschaftsabbruch stand zwingend
am Ende des Experiments, nicht zuletzt wegen der
„gewissen Radioaktivität“ des Thoriums. Die von
Ehrhardt verwendeten Kontrastmittel Thorotrast
und Umbrathor waren seit 1929 im Handel und
wurden vor allem in der InnerenMedizin zur Sicht-
barmachung von Blutgefäßen und Organen auf
dem Röntgenschirm eingesetzt. Ehrhardt nahm für
sich in Anspruch, Thorotrast als Erster für die Feto-
graphie genutzt zu haben, und fand prompt Nach-
ahmer, aber auch Kritiker.40 In die Blutbahn inji-
ziertes Thoriumwird nicht ausgeschieden, sondern
lebenslang im Körper gespeichert und setzt ihnwe-
gen der langen Halbwertszeit von 14Milliarden
Jahren unter dauernde Strahlenbelastung. In den
USA warnte die Food and Drug Administration
(FAD) bereits 1933 vor seiner Anwendung und
auch in Europa war sie nicht unumstritten. Trotz
der Warnungen wurde Thorotrast Tausenden Pa-
tienten und Patientinnen in vielen Ländern der
Erde verabreicht, bis es 1949/50 wegen der mögli-
chen tödlichen Spätfolgen (Krebs) verboten und
mit den ersten epidemiologischen Thorotrast-Stu-
dien begonnen wurde.

Patientinnen als „Material“ –
Forschen an Opfern
des Nationalsozialismus

Ehrhardts menschliche Forschungsobjekte41 waren
Anfang der 1930er Jahre – noch vor der nationalso-
zialistischen „Machtergreifung“ und vor Erlass des
GzVeN in Deutschland – sechs Patientinnen, die
zum Schwangerschaftsabbruch aus vermutlich me-
dizinischen Gründen in die Frankfurter Universi-
tätsfrauenklinik kamen. An ihnen führte er zu-
nächst „plazentographische“ Versuche durch: Er
injizierte den Frauen vor dem Schwangerschaftsab-
bruch intravenös Thorotrast und konnte auf diese
Weise die Plazenta auf dem Röntgenschirm sicht-
bar machen, nicht jedoch ihren Inhalt. Über dieses
Verfahren, das er zuvor tierexperimentell erprobt
hatte, fand er nach eigenen Angaben zur „Fetogra-
phie“. Seit Beginn der nationalsozialistischen
Zwangssterilisationen und eugenischen Abtreibun-
gen missbrauchte er schwangere Sterilisandinnen
für seine wissenschaftlichen Interessen. So be-
schrieb er in seiner ersten Publikation zur Fetogra-
phie 1937 unter dem Stichwort „Versuchsanord-
nung“ sein Vorgehen an einer im sechsten Monat
schwangeren ledigen Frau von 21 Jahren, „bei der
aus eugenischen Gründen (wegen angeborenem
Schwachsinn [sic, G.C.]) die Sterilisation und Inter-
ruptio durchgeführt werden sollte“. Aufbauend auf
Tier- und Menschenversuchen in Graz, publizierte
er 1941 im „Zentralblatt für Gynäkologie“ „Weitere
Erfahrungen mit meiner Methode der intraamnia-
len Thoriuminjektion“. Abgedruckt waren neue
Röntgenabbildungen von fünf Leibesfrüchten zwi-
schen dem dritten und sechsten Schwangerschafts-
monat, die (bis auf eine Abbildung aus Frankfurt)
eine „Auswahl aus den zahlreichen Röntgenbil-
dern“ darstellte, die – so der Verfasser – „ich im
Laufe der letzten zwei Jahre […] erzielen konnte“.

Die ab dem Frühsommer 1943 zur Abtreibung
aus rassenpolitischen Gründen eingewiesenen jun-
gen Frauen aus Osteuropa erhöhten die Zahl der
potentiellen und tatsächlichen Forschungsobjekte
um ein Vielfaches. Dass Ehrhardt seine fetographi-
schen Experimente an schwangeren Zwangsarbei-
terinnen fortsetzte, ist aus einem privaten Notiz-
bucheintrag des Dr. Hoff vom Januar 1944 zu erfah-
ren: „[…] der Verbrauch von Röntgenfilmen ist
enorm. (Aufnahme der Russenfeten!)“. Die Experi-

40 Zwei Ärzte der UFK Würzburg, W. Reifferscheid und
R. Schmiemann, „überprüften“ nur zwei Wochen
nach Ehrhardts erster Veröffentlichung das Verfahren
im Spätjahr 1937 an drei Patientinnen, bei denen aus
medizinischer Indikation je ein Schwangerschaftsab-
bruch mit Sterilisation vorgenommen wurden. Aus
der nachfolgenden Veröffentlichung entwickelte sich
ein Prioritätenstreit mit Ehrhardt, wer nun als Erster
den „atmenden Fötus“ nachgewiesen habe. Czar-
nowski: Material (2004), S. 254.

41 Vgl. zum Folgendenmit Zitatnachweisen Czarnowski:
Material (2004), S. 252–258.
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mente sind außerdem bezeugt durch ein Versuchs-
protokoll, welches das Kriegsende in der Schreib-
tischschublade des Klinikvorstands überdauerte,
während dieser sich längst nach Bayern abgesetzt
hatte.42 Die in diesem Protokoll dokumentierten
Versuche gehen schon allein von der Zahl der Ver-
suchspersonen her weit über alle vorherigen hi-
naus. Das Protokoll umfasst den Zeitraum Januar
bis Juni 1944 und enthält Aufzeichnungen über Ex-
perimente an 85 Frauen und Mädchen aus der
Ukraine, Russland und Polen. 60 von ihnen waren
zwischen 18 und 23 Jahre alt und 63 zum ersten
Mal schwanger. Knapp zwei Drittel waren schon
über den viertenMonat hinaus, vier bereits im ach-
ten Monat ihrer Schwangerschaft.

Die Aufzeichnungen lassen erkennen, dass Ehr-
hardt hier zwei verschiedene Versuchsreihen mit-
einander verband und gleichzeitig durchführte,
zum einen fetographische Experimente, zum ande-
ren pharmakologische Versuche zur nichtoperati-
ven Abtreibung in mittleren und späten Phasen
der Schwangerschaft. Hierzu injizierte er den un-
freiwilligen Patientinnen durch die Bauchdecke
(bei einigen zervikal) Sulfonamide, Morphinpräpa-
rate, Scopolamin, Evipan, Stilbene, Novocain-Adre-
nalin, Gynergen, Kampfer und Dolantin, am häu-
figsten jedoch Formalin – „was in 50 Fällen aus-
nahmslos den intrauterinen Fruchttod zur Folge
hatte“, wie er im Frühjahr 1944 seinen Kollegen
von der Fakultät und anderen Ärzten auf einer Sit-
zung der Medizinischen Gesellschaft Steiermark
vortrug. Ob zur Sprache kam, an wem er diese Ein-
griffe vollzog, ist im Sitzungsprotokoll nicht ver-
merkt. Offenbar wurde diese Methode in der Gra-
zer UFK auch nach Kriegsende weiterhin ange-
wandt bei Abtreibungen an steirischen Frauen, die
von Soldaten der Roten Armee vergewaltigt wor-
denwaren. Hier lassen sich einige Parallelen ziehen
zu den in der Erlanger UKF an „Ostarbeiterinnen“
praktizierten Schwangerschaftsabbrüchen durch
die Einspritzung von Euxyl-Seife.43

Noch in einem 1967 publizierten Buch, das
„[die] künstliche Schwangerschaftsunterbrechung
und [den] kriminelle[n] Abort“ behandelt, wird
Ehrhardt im Abschnitt über „konservative Metho-
den der Schwangerschaftsunterbrechung der in-
traovulären (intraamnialen) Injektionsmethoden“
aufgeführt.44 Dass er im Teil des Buches über die
ärztliche Kunst und nicht etwa bei den kriminellen

Aborten platziert ist, ist ein Beispiel dafür, dass die
politischen und klinischen Umstände, unter denen
medizinische Autoren während des Nationalsozia-
lismus zu Ergebnissen in bestimmten Forschungs-
bereichen kamen, selbst in den 1960er Jahren nicht
thematisiert wurden. Dem Verfasser des Buches,
der um diese Zeit als Oberarzt an der Grazer UFK
tätig war, dürften die Umstände bekannt gewesen
sein – oder wurde darüber all die Jahre geschwie-
gen?

Das Protokoll Ehrhardts dokumentiert schließ-
lich die Fortsetzung der fetographischen Versuche
in großemUmfang. Ehrhardt injizierte den 85 Frau-
en und Mädchen nicht nur verschiedene Pharmaka
zur Tötung der Leibesfrucht, sondern darüber hi-
naus 67 von ihnen zusätzlich Röntgenkontrastmit-
tel; und er erhob genaue Daten über die Leibes-
früchte: Länge, Gewicht, Geschlecht. Das von ihm
durch Formalin-Injektion getötete, kurz vor seiner
Geburt stehende Kind der 22-jährigen Anna H. aus
Kiew war 51 cm lang und wog 3000 g.

Zwischen 1937 und 1945 stellte Ehrhardt die Er-
gebnisse seiner fetographischen Forschungenmeh-
reren wissenschaftlichen Gesellschaften vor und
publizierte vier Aufsätze zu diesem Thema. In sei-
nen Publikationen, die allesamt in angesehenen
medizinischen Fachblättern erschienen, werden
sukzessive sprachliche und reale Grenzüberschrei-
tungen deutlich. Sie reichen im Frühjahr 1945 bis
zur röntgenologischen Darstellung des lebendigen
geburtsreifen Kindes vor der ärztlich eingeleiteten
Totgeburt.

Konnten die ehemaligen Zwangspatientinnen
aus Osteuropa nach den mehrfachen Röntgenauf-
nahmen und teilweise eingreifenden Operationen
noch gesunde Kinder zur Welt bringen? Haben die
in die Gebärmutter injizierten radioaktiven Kon-
trastmittel zu Krebserkrankungen geführt? Keine
der von Ehrhardt missbrauchten Frauen hat beim
österreichischen Versöhnungsfonds einen Antrag
auf Entschädigung gestellt. Ihr Schicksal ist unbe-
kannt.

42 Vgl. zum Folgenden Czarnowski: „Russenfeten“
(2008).

43 Frobenius: Abtreibungen (2004); Frobenius: Rönt-
genstrahlen (2003), S. 504–511.

44 Heiss: Schwangerschaftsunterbrechung (1967),
S. 244.
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